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Vorwort.

Die Frage nach der Entstehung und den Grundlagen der 
neuhochdeutschen Schriftsprache ist durch die Schriften von Burdach, 
Kluge und Socin in den Vordergrund der wissenschaftlichen Unter
suchung gerückt worden. Zur Lösung dieser Frage hoffe ich einen 
Beitrag zu liefern, wenn ich im Folgenden die Grundlagen der 
Schriftsprache nach der lautlichen Seite hin ins Auge fasse und 
einige für die Gestaltung des Neuhochdeutschen hervorragend wichtige 
Lautcrscheinungen ausführlicher erörtere. Ich stellte mir hiebei die 
Aufgabe durch Darlegung der dialektischen Verhältnisse, soweit wir 
dieselben übersehen, die Herkunft der im Neuhochdeutschen einge
tretenen lautlichen Veränderungen zu ermitteln und ihre Geschichte 
in dem Zeitraum, in welchem sich die lautliche Festsetzung der Schrift
sprache in der Hauptsache vollzieht, zu skizziren. Ich führe die 
Untersuchung bis zum Auftreten der Sprachgesellschaften des 17. 
Jahrhunderts; nur anhangsweise sind noch die Fornien der be
sprochenen Worte in späteren Wörterbüchern angeführt.

In der Einleitung habe ich unter Verwertung der bisherigen 
Forschungen versucht einen Überblick über die äußere Form der 
„gemeinen deutschen Sprache" im 15. und 16. Jahrhundert zu 
geben, wobei ich auch auf die süddeutschen Drucksprachen näher ein
gegangen bi», deren Bedeutung für die Lautgestaltung der Schrift-



spräche bisher zu gering angeschlagen worden ist. Ich bitte diese 
gedrängte Übersicht nur als eine für die folgenden grammatische» 
Abhandlungen notwendige Orientirung zn betrachten. Es wird 
noch viele Einzeluntersuchungen erfordern, ehe eine Geschichte der 
Begründung der nhd. Schriftsprache versucht werden kann.

Die vergleichenden Tabellen sollen dazu dienen den Anteil des 
Oberdeutschen und des Mitteldeutschen an der Lautgestaltung der 
Schriftsprache deutlich zu machen. Es sind nur solche in dem Buche 
besprochene Wörter aufgenommen, welche sich sowohl obd. als mb. 
im 16. Jahrh, belegen lassen. Rein orthographische Verschieden
heiten sind unberücksichtigt gelassen.

An eine zusammenfassende Arbeit über einen Punkt der neuhoch
deutschen Grammatik wird nie die Anforderung gestellt werden können 
im Material vollständig zu sein. Ich glaube, daß das von mir be
nutzte Quellenmaterial ausreichend ist, um ein allgeineines Bild von 
den besprochenen lautlichen Erscheinungen zu geben. Tie Auswahl 
desselben wurde allerdings z. T. durch Zufälligkeiten bestimmt, da 
ich in erster Linie das mir leicht Erreichbare benutzt habe. Hier 
in Leipzig stand mir namentlich das bibliographische Museum zu 
Gebot, dessen reichhaltige, nach Druckorten geordnete Sammlung 
mir mit dem größten Entgegenkommen zugänglich geinacht wurde. 
Auch der Liberalität vieler auswärtigen Bibliotheken bin ich zu 
Danke verpflichtet. Herr Reichsarchivdirektor Dr. Rockinger in 
München und Herr Oberarchivar Dr. Burckhardt in Weimar ge
statteten mir die Benutzung von Archivalien. Herr Archivrat Dr. 
Wülcker hat mir erbetene Auskunft freundlichst erteilt. — Eine 
vollständige Mitteilung der aus den Quellen gewonnenen Belege 
konnte nicht in meiner Absicht liegen, da dieselbe einen unverhält
nismäßig großen Raum eingenommen haben würde ohne doch auch



nur annähernd etwas Erschöpfendes zu bieten, ich habe mich daher 
meist ans die Angabe von Beispielen beschränkt; nur bei den An
führungen ans der Lutherbibel und den Wörterbüchern ist Voll
ständigkeit erstrebt worden. Die Angaben über die von einzelnen 
Druckern oder Schriftstellern gebrauchten Formen beziehen sich aus
schließlich ans die int Quellenverzeichnis angegebenen Werke. Meine 
Schrift soll nirgends Eiiizelunterfnchungen über die Sprache nhd. 
Schriftsteller überflüssig machen, doch hoffe ich, daß sie sich bei 
solchen durch die Hervorhebung der für den Sprachcharakter be
sonders wichtigen lautlichen Züge nützlich erweisen wird. llnter- 
snchtingen zur neuhochdeutschen Grammatik bedürfeit der Festhaltung 
solcher Gesichtspunkte ganz besonders, damit aus dem überreichen 
Stoff ein anschauliches Bild gewonnen werden kann.

An Vorarbeiten für meine grammatischen Untersuchungen fand 
ich leider nur wenig vor. Das wichtigste Hilfsmittel war' das 
deutsche Wörterbuch, das ich itatürlich weit häufiger zu Rat ge
zogen habe, als ich es citire; namentlich die von R. Hildebrand 
ausgearbeiteten Artikel verfolgen eingehend die lautliche Form der 
besprochenen neuhochdeutschen Worte und heben die Wichtigkeit 
mancher Punkte hervor, die sonst nur wenig Beachtung gefunden 
haben. Dagegen hat mir Kehreins bekanntes Buch so gut wie gar 
keinen Nutzen gewährt.

Leipzig, 17. Dezember 1889.

N. v. Vahöer.
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Linlkitung.

8 i.
Das Mittelalter konnte in Dentschland eine Schriftsprache 

im vollen Sinne des Wortes noch nicht hervorbringen. Aller
dings finden wir in der höfischen Poesie der Oberdeutschen im 13. 
Jahrhundert eine Sprache, die manche Züge der Schriftsprache an 
sich trügt: in lautlicher Beziehung herrscht zwar keine Einheit, 
aber gewisse mundartliche Formen werden nachweislich im Reime 
vermieden, der Wortschatz hat ein wenig lokales Gepräge und 
nimmt fremde Bestandteile, niederländische und französische Worte, 
auf, welche der Volkssprache unbekannt sind, im syntaktischen Baue ist 
der Sprache der Stempel der Kunstsprache aufgedrückt. Aber 
diese Sprache lebte und gestaltete sich nur in engen Kreisen und 
hatte noch nicht entfernt die Stellung einer allgemeinen Schrift
sprache errungen; sie konnte es nicht, da das Latein die Sprache 
des Staates, der Kirche und der Wissenschaft war. Darum hinter
ließ auch die höfische Dichtersprache, als sie im 14. Jahrhundert, 
nur in einzelnen archaisirenden Dichtungen noch länger nachklingend, 
wieder der unbeschränkten Herrschaft der Mundarten Platz machte, 
nur geringe Spuren in der späteren Sprache.

Die Wurzeln der neuhochdeutschen Schriftsprache liegen ganz 
wo anders. Seitdem unter Kaiser Ludwig die kaiserliche Kanzlei 
zur Verwendung des Deutschen übergegangen war und die fürst-

Bahder, Grundlagen bet nhd. Lautsystem-. 1



lichen und städtischen Kanzleien sich ihrem Beispiel angeschlossen 
hatten, sind es die Kanzleien, in denen eine vorbereitende Thätig
keit zur Ausbildung der Schriftsprache entfaltet wurde. Während 
das classische Mhd. eine Dichtersprache ist, die nur geringen Ein
fluß auf die Prosa ausübt, sehen wir das Nhd. als Prosasprachc 
seinen Anfang nehmen, viel später auch als Sprache der poetischen 
Literatur sich durchsetzen. In den Kanzleien bildet sich eine Staats
und Urkundensprache aus, welche nicht nur im Wortgebrauch und 
syntaktischen Ansdruck eine der wichtigsten Grundlagen des Nhd. 
bildet, sondern demselben auch zu der für die Schriftsprache not
wendigen Einheit des Lautsystems vcrhalf. Gegenüber dem immer 
weiteren Auseinandergehen der Dialekte am Ende des Mittel
alters stellen die Kanzleien gewisse Concentrationspunkte dar, in
dem in ihnen der lokale Dialekt fixirt und weiteren Umgestaltungen 
entzogen wird. In allen Kanzleien von einiger Bedeutung bildet 
sich eine bestimmte Schreibcrtradition aus. die den einzelnen 
Schreiber von den Zufälligkeiten seiner Mundart unabhängig macht. 
Eine ganz einheitliche Sprache dürfen wir freilich in den von einer 
Kanzlei ausgegangenen Schriftstücken nicht zn finden erwarten, 
aber das Vorhandensein gewisser Normen, nach denen sich die 
Schreiber mehr oder weniger zu richten bemühen, ist nicht zn ver
kennen. Dem Volksdialekt gegenüber kennzeichnet sich die Kanzlei
sprache im Allgemeinen durch das Festhalten älterer Lantzustände 
und durch eine gewisse Regelung solcher Lantverhältnisse, welche in 
der gesprochenen Sprache schwankend sein müssen. Aber der Ver
kehr der Kanzleien unter einander mußte es weiter mit sich bringen, 
daß man 311 Gunsten einer allgemeineren Verständlichkeit der 
Sprache gewisse dialektische Eigentümlichkeiten aufgab. So läßt 
sich, schon in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, überall ein 
Ausgleichungsprozeß wahrnehmen: es weichen aus den Kanzlei
sprachen solche Elemente, welche anderswo ganz fremd sind und 
das Verständnis beeinträchtigen, während vieles andere Unterschei
dende. mehr nur orthographischer Natur, bleibt. Das Resultat 
der Entwicklung ist, daß die kleineren Kanzleien dem Einfluß der



größeren unterliegen. Vor allem ist es aber die kaiserliche Kanzlei, 
welche einen über ganz Deutschland sich erstreckenden Einfluß 
ausübt.

Nach den Forschungen E. Wülckers^ bildet sich in der kaiser
lichen Kanzlei zuerst unter Karl IV. eine konventionelle Schreib
weise aus, die den Namen Schriftsprache verdient, sie wird von 
seinen Nachfolgern Wenzel, — mit kurzer Unterbrechung durch 
Ruprechts v. d. Pfalz Regierung — Sigismund, Albrecht festge
halten und weitergebildet. Diese Prager Kanzleisprache beruht 
auf dem damals in Prag gesprochenen md. Dialekt, doch macht 
sich in der Schreibung zeitweise der Einfluß des Obd. bemerklich.^ 
Nach md. Weise sind für die Diphthonge uo, üe, oft auch ie, 
einfache Laute eingetreten; an Stelle von i, ü, iu drängen sich 
wie schon in älteren Denkmälern des Deutsch-Böhmischen ei, au, 
eu, doch kommen noch unter Sigismund die alten Längen vor; 
das alte ei bleibt meist, ou geht gewöhnlich in au über. Die 
Konsonanten stehen auf der Lantverschiebungsstufe des Ostfränkischen. 
Andre sonst verbreitete Eigentümlichkeiten des Ostmd., z. B. e für 
i, o für u (frcbe, 11015), ml. d für t nach 1 (Halden), die 
Vorsilben vor-, zur-, i in den Endungen für e, kommen nur 
beschränkt und bei einzelnen Schreibern vor. Diese dem Neuhoch
deutschen sehr nahe stehende Sprache hatte, wenigstens in der kaiser
lichen Kanzlei, keine unmittelbare Fortsetzung. ^ Mit Friedrich III.

' „Die Entstehung der kursächsischen Kanzleisprache" in der Zeitschrift 
des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde. N. F. Bd. 1, 
349 ff. und besonders abgedruckt.

2 Möllenhoff in der Vorrede zu den Denkmälern S. XXVIII f. 
Wülcker a.a.O. S. 12f. Socin, Schriftsprache und Dialekte S. 151 f. 
An eine künstliche Übertragung österreichischer Eigentümlichkeiten braucht 
nicht gedacht zu werden. Die neuen Diphthonge ei au eu hatte der Dialekt 
bereits angenommen, wie aus dem Prager Stadtrecht, dessen Hs. um 1310 
fällt, hervorgeht. Sonstige österreichische Elemente sind aber kaum wahr
zunehmen; nur kommt in der Schreibung der md. Charakter der Sprache 
nicht überall deutlich zum Ausdruck.

' Es geht deshalb kaum an, die Prager Kanzleisprache für die Grund-



gelangt ein Österreicher zur Regierung und die kaiserliche Kanzlei
sprache trägt von jetzt an bis zum Ausgang des Mittelalters die 
Züge des österreichischen Dialekts. Die Kluft, die sie von der 
früheren Prager Kanzleisprache trennt, ist sehr groß, wenn auch 
vielleicht in einzelnen Punkten eine Anpassung an diese zugegeben 
werden kann. Auch sonstige fremde Elemente dringen, lind im 
Lauf der Zeit immer mehr, ein. Dem bair.-österr. Dialekt ent
sprechend sind die Diphthonge ei, au, eu für die alten Längen 
durchgeführt, nur anfangs kommt namentlich u für eu öfter vor. 
Das alte ei geht in ai über, aber nicht ganz regelmäßig, ou in 
au (vor m wird oft nur a geschrieben, z. B. firam). Diphthong 
steht anfangs auch in den Ableitungssilben -reich, -leich, -ein, 
z. B. Fridcrcich, Aaistlcich, gtilbein, kunigein, wo sich später 
wieder i festsetzt, i bleibt von ie i. G. gesondert, uo, üe werden 
teils durch ue gegeben, teils durch das gewöhnliche u-Zeichen (fi) 
mitvertreten, worin vielleicht eine Anlehnung an den md. Schreib
gebrauch zu sehen ist. Die Umlaute des u, o bleiben gewöhnlich 
unbezeichnet: auch dies wohl im Anschluß an die md. Schreibtradition, 
während in obd. Hss. die Umlautzeichen 6, ü meist durchgeführt 
sind. ä wird wenig verwendet, sondern nieist durch e mitvertreten. 
Das e der Endungen ist nach obd. Weise dem Abfall ausgesetzt, 
wird aber vielfach festgehalten, auch in den Vorsilben de- ge- 
(belcibcn, geleich), selten unorganisch angehängt. In den End
silben -et -en wird das e oft unterdrückt. Von Konsonanten

läge des Nhd. zu erklären. Zur Zeit, als die kaiserliche Kanzlei von Böhmen 
weg nach -Österreich verlegt wurde, hat die kaiserliche Kanzleisprache noch 
gar nicht im übrigen Deutschland Boden gewonnen; spätere von Böhmen 
ausgehende Einflüsse wären erst nachzuweisen. Daß es sich bei Entwicklung 
der neuen Diphthonge im Md. um gar keine Übertragung, sondern um eine 
selbständige lautliche Entwicklung handelt, hat Braune Beitr. 1, 36 f. 
nachgewiesen. Was sonst aus der Prager Kanzleisprache hergeleitet werden 
müßte, wüßte ich nicht. Ich betrachte ihre Ähnlichkeit mit dem Nhd. mehr 
als eine zufällige; sie ist auf gleiche Weise wie später Luthers Sprache zu 
Stande gekommen, durch Begründung auf einem md. Dialekt mit Anlehnung 
an die obd. Orthographie.



wechselt b anl. mit p und k ist sehr oft kh oder kch ver
schoben — ein rechtes Kennzeichen des Bair.-Osterr. Das mhd. v 
bleibt im Inlaut (z. B. hovc), für inl. h steht oft ch (z. B. 
sechcn), s vor Konsonant (z. B. srvestcr) ist meist festgehalten. 
Beim Verbum wird die 3. Plur. auf -en gebildet, das Part. 
Präs. wie sonst im Bair. oft auf -unde; im Prät. der 1. 2. Kl. 
finden wir den Vokal des Plur. auch im Sing., beim Part. 
Prät. pflegt ge- vorzutreten. Einsilbig bleiben Feen, steen, da
gegen heißt es haben, lassen. Der Superl. wird auf -ist ge
bildet. Stirn Pronomen ist die Form crv erhalten, die auch für 
Äccus. eintritt; meist zweisilbig jmc, jne (Dat. Pl.). Vor dem 
Inf. pflegt zu, seltener ze, zu stehn, nii wird neben nicht gebraucht.

Diese Übersicht' zeigt, daß die Kanzleisprache nicht nur 
im Allgemeinen mit dem bair.-österr. Dialekt des 15. Jahrh, 
übereinstimmt, sondern auch charakteristische Merkmale desselben, 
wie das verschobene kh und das Part. Präs. auf -unde zeigt. 
Verglichen mit andren Denkmälern des Dialekts ist nur die Ortho
graphie etwas abweichend, indem sonst ä und e unterschieden, u 
und uo, ei und ai strenger getrennt und der Umlaut des u, o 
bezeichnet zu werden pflegt. In einigen Fällen bewahrt die Kanzlei
sprache das ältere; wir finden sonst neben s vor Konsonanten viel
fach sch, die Apokope des e weiter fortgeschritten und das ge- 
des Part. Prät. oft abgeworfen; in anderen hat sie sich für die 
jüngere Form entschieden, so in der 3. Plur., die sonst noch auf 
-end gebildet wird, bei haben, lassen, neben denen noch Han, lan 
zu finden sind. Später dringen mancherlei Unösterreich. Elemente 
ein. Die interessanten Äußerungen Niclas' von Wyle in der 18. 
Translation1 2 zeigen uns, wie Modeformen und Modeworte von

1 Als Quellen für die Kanzleisprache unter Friedrich III. und Maxi
milian können die in den Monumenta Habsburgica 1. Abth. Bd. 1—3 und 
bei Janssen, Frankfurts Reichscorrespondenz, 2 Bde., abgedruckten Urkunden 
dienen.

2 Translationen ed. A. ▼. Keller 8. 330. Der deutsche Stil sei der 
Veränderung unterworfen. „So ist vnsere langes tiitsche bisher gewesen



einer Kanzlei in die andere hinüberkamen und das Einheimische 
verdrängten. Die hier genannten unhochd. Wörter bequemlich, 
liebde, der jene rachrung, finden wir auch oft in Schriftstücken 
der kais. Kanzlei. Aus dem Md. hat diese auch Formen wie sonder, 
sonst herübergenommen, (s. die ü. Abhandlung). Aus dem Alem.
ze reden „zwüschen dir vnd mir“ „zwüschen üch vnd vnsu „zwüschen 
im vnd mir“. Dar für wir yetz österrychisch sprechen „zwüschen din 
vnd min“, „zwüschen üwer vnd vnser“ „zwüschen sin vnd min“. Item 
vnd als die fürsten vnser landen bißher pflogen haben ain andern ze- 
schryben und noch des merentails tunt „üwer lieb“, heben yetz etlich 
schriber an flemisch dar für zcschriben „üwer liebde“ vnd „bequemlich“ 
für „bekemlich“ vnd „de Jenen“ für „die selben“. Und rinisch „geet“ 
für „gät“ vnd „steet“ für „stat“, „rachtung“ für „richtung“, „geschecn“ 
für „geschechen“. Und dero hunderterlay. Item vnd das wunderbarerist: 
so haben sich unser v&tter und dero altfordern in Schwaben yeweltfi 
her bis vf vns gebracht in irem reden vnd schriben des diptongons ai 
für er, „burgermaister“ schribende, nit „burgermeister“, „nain“ und nit 
„nein“, „flaisch“ und nit „fleisch“ etc. Aber yetz garnäch in allen 
schwebischen cantzlien der herren vnd Stetten schribent die schriber 
ei für ai, „burgermeister“ sprechende vnd nit „burgermaister“, „wysheit“ 
vnd nit „wyshait“: das ain große vnnütze endrimg ist vnsers gezüngs, 
dar mit wir löblich gesündert wären von den gezüngen aller umbge- 
legnen landen ; das vns yetz laidet vnd fremdes liebet. Ich bin bürtig von 
Bremgarten uß dem Ergöw: vnd hab mich anefaugs, als ich in Schwaben 
kam, grosses flysses gebracht, dz ich gewonte ze schriben ai für ei. 
Aber yetz were not mich des wider ze entwennen, wo ich anders mich 
andern schrybern wölt verglychen. Das ich aber nit tun wil. Yetz ist 
aber ein nüwes gougelspiele entstanden, dz man in vil cantzlien vnd 
schriberyen pfligt zeschriben zway n, da des ainen gnüg wer vnd das 
ander überflüssig ist, mer die verstentnüß irrend dafi fürdernd als: 
„vnnser, vnnd, frünntlich, liebenn“ etc. — Vnd mich wundert, dz etlich 
stattschriber mir bekant sölichs von jren substituten lyden tunt, so bald 
sy etwas nüwes Sechen uß ains fürsten cantzlie usgegangen, ob es wol 
nit grundes hat vnd vnrecht ist, noch dafi das bald vffassent vnd sich 
des gebruchent wie die affen. Vnd ist nit anders, dafi wie ir yetz 
sechent die jungen gesellen diser zyt beklaidet geen und geschieht 
nach dryer oder vierer landen Sitten, also findet man ouch selten me 
ainch gediohte, es syen dafi dar vnder viererlay oder funser spräche 
vermischet etc.“.



Einleitung. 7

stammen die Formen bero, iro, die noch lange der Kanzlei 
verbleiben.

Im Ganzen behält aber die Sprache den österreichischen 
Charakter. Auch nnter Maximilian zeigt sie mir in Einzelheiten 
eine Änderung. So wird später ei und ai strenger gesondert, 
int. ch für h sehr selten, altertümliche Formen wie erv ver
schwinden. Ein wesentlicher Fortschritt der Sprache ist nicht zu 
bemerken, noch immer ist sie keine ganz einheitliche, die Formen 
wechseln selbst in denselben Schriftstücken, die Orthographie leidet 
namentlich an überflüssiger Häufung der Konsonanten. Unter 
diesen Umständen kann cd auffallen, daß Maximilians Kanzlei 
von den Zeitgenossen vielfach gerühmt und als sprachliche Autori
tät hingestellt wird. Man wird in diesen Äußerungen wohl haupt
sächlich eine Anerkennung der Thatsache erblicken dürfen, daß erst 
unter Maximilian (bei seinem Vater Friedrich kommen nur die 
letzten Lebensjahre in Betracht) die kais. Kanzleisprache einen nach
haltigen, umgestaltenden Einfluß auf die übrigen Kanzleisprachen 
ausübte. Aber es wird von eigenen sprachlichen Bestrebungen 
Maximilians berichtet und in seiner Umgebung gaben sich mehrere 
mit grammatischen Versuchen ab; der Protonotar Hans Krachen
berger soll ein ‘opus grammaticale de lingua germanica certis 
adstricta legibus’ begonnen haben. In Eck's Bibel (Ingol
stadt 1537) wird besonders die regulirte Orthographie des kaiser
lichen Kanzlers Nicolaus Ziegler gerühmt.' Es ist zu beachten, 
daß nach dem Sprachgebrauch der Zeit Orthographie sich auf die 
gesamte Lautgebung bezieht. Doch dürfen wir aus diesen Zeug
nissen nur entnehmen, daß in Maximilians Kanzlei und wahr
scheinlich auf seinen ausdrücklichen Wunsch der Sprache Sorgfalt 
zugewandt wurde, eine irgendwie einschneidende Umwandlung der
selben ist aber nicht eingetreten, nicht einmal in rein orthogra
phischer Hinsicht. Zn erwarten ist, daß der unter Mitwirkung 
des Kaisers verfaßte Theuerdank auch die Züge der Kanzleisprache

Kluge, Von Luther bis Lessing, S. 29.



zeige. Das von dem Augsburger Schönsperger in Nürnberg ge
druckte Werk stimmt auch in der That weder mit der Augsburger, 
noch mit der Nürnberger Drucksprache überein, sondern in allem 
Wesentlichen mit der Kanzleisprache. Allerdings finden einige hier 
unübliche Formen Verwendung z. B. gan, stan, Han, tan, aber 
die Lautgebung ist fast ganz dieselbe, so steht auch kh. Abweichend 
ist namentlich nur, daß für mhd. uo neben dem ue der Kanzlei
sprache auch u verwendet und der Umlaut des u, o durchgeführt 
wird. Sonst ist auch die Orthographie die der Kanzleisprache: 
es begegnet die Verdoppelung des n (tmnb, gamiy), des t, auch 
nach Länge (gerätsen); dt steht ausl. für d und t. In khonien, 
gcnomen ist das einfache m erhalten. Im Auslaut ist auch alte 
Doppelkonsonanz meist vereinfacht z. B. (in, rvil, spot.

über die späteren Schicksale der kais. Kanzleisprache fehlt es 
noch an Untersuchungen. Aus dem bei Förstemann, Neue Akten
stücke zur Geschichte der Reformation S. 204 f. abgedruckten kais. 
Schreiben von 1523 geht aber, wie aus von mir eingesehenen 
Originalurkunden der zwanziger und dreißiger Jahre, hervor, daß 
die Sprache auch unter Karl V. denselben Charakter beibehielt. 
Selbst ein Aktenstück von 1551 bei Lanz, Staatspapiere zur Ge
schichte des Kaisers Karl V. S. 465 zeigt noch im Wesentlichen 
dieselbe Sprache. Die orthographischen Besonderheiten erhalten 
sich: n, t, auch 1, werden häufig verdoppelt, während in Femen, 
genomen der einfache Konsonant bleibt, kh ist gewöhnlich und 
kommt noch 1551 vor (im Schreiben von 1523 wohl nur zufällig 
nicht), ebenso bleibt anlaut. p, s- vor Kons, steht noch häufig 
neben sch-, doch 1551 nur letzteres. Wir finden ue neben u ver
wendet, ziemlich konsequent ai für den alten Diphthong. Der 
Umlaut des o, u fehlt im Abdruck des Schreibens von 1523 ganz, 
doch habe ich in den Urkunden ö meist durch ein besonderes 
Zeichen (v>) dargestellt gefunden (dagegen ü wie u durch ü). Ein 
sonst die Formen der Kanzleisprache bewahrender Druck von 1534 
(Römischer Majestät rvarhafftiger bericht auf -Herzog Ul
richs von wiertenberg vermainte anfordrung zu dem



Furstenthumb wicrrenberg, mit Nachbildung der Unterschrift 
Ferdinands) verwendet 6 und u. ä (ä) wird öfter als früher 
verwendet, e im Auslaut ist häufig bewahrt. Der Superl. auf 
-ist kommt häufig, zuweilen noch das Part. Präs. auf -und (an# 
hangund) vor. Von einzelnen Worten seien rvellen und nir 
erwähnt.

Die hohe Bedeutung der kaiserlichen Kanzleisprache für die 
Schriftsprache besteht darin, daß vornehmlich durch sie die im 
Reich bestehenden Kanzleisprachen beeinflußt, umgestaltet itub ein
ander näher gebracht worden sind. Ein vollständiger Übergang 
jur kais. Kanzleisprache findet aber nirgends statt, sondern überall 
wird zwischen dieser und der einheimischen Sprache zu vermitteln 
gesucht, was natürlich zu mancherlei Schwankungen führt. Einige 
erstreben auch in der Schreibung möglichsten Anschluß an die kais. 
Kanzleisprache: ue für mhd. uo, kh, s vor Konsonanten, nn rc. 
— im Widerspruch mit dem älteren Schreibgebrauch — läßt sich 
in schriftlichen Aufzeichnungen des 16. Jahrh, allerwärts nach
weisen. Weit geringer ist der Einfluß der kais. Kanzlei auf die 
Drucksprachen. Er ist überwiegend nur als ein indirekter anzu
sehen. indem die lokalen Kanzleisprachen, welche durch die kais. 
Kanzleisprache umgestaltet worden sind, wieder die Grundlage der 
Drucksprachen bilden. Nur selten finden wir die besonderen Eigen
tümlichkeiten der kais. Kanzleisprache in den Drucken nachgebildet. 
Selbst die, welche sich ausdrücklich auf die kaiserliche Kanzlei be
rufen, sind doch weit entfernt, sich in allen Punkten an sie anzu
schließen. So stimmt z. B. Ecks Bibel nur so weit mit ihr überein, 
als es alle bairisch-schwäbischen Drucke der Zeit thun, die Besonder
heiten der Kanzlei hat sie nicht'. Bei Eck veranlaßt namentlich 
der sprachliche Gegensatz, in dem er sich zu Luther und Emser 
fühlt, die Berufung auf die kais. Kanzlei; aber auch Mitteldeutsche 
wie Frangk nehmen keinen Anstand auf sie hinzuweisen. Dieser

1 Über die Sprache Ecks vgl. Georg Keferstein, Der Lautstand in den 
Bibelübersetzungen von Emser und Eck. Jenaische Diff. 1888.



Grammatiker führt Maximilians Kanzlei und Luthers Schreiben 
neben einander als sprachliche Muster an, cs genügte ihm die Über- 
einstimmung der beiden in der Hauptsache, namentlich den md. 
Volksdialekten gegenüber, über Verschiedenheiten im Einzelnen sah 
er hinweg. So sind denn auch spätere Berufungen ans die kais. 
Kanzleisprache zu verstehen: nianche glauben die relative Einheit 
der Sprache, die erlangt ist, an die höchste staatliche Autorität 
anknüpfen zu dürfen und nennen deshalb die kais. Kanzlei, ohne 
die hier geltenden Sprachformen durchaus als die maßgebenden 
anerkennen zu wollen. So spricht Hieron. Wolf 1578 in seiner 
Schrift De orthographia germanica1 2 davon, daß eine einheit
liche gemeine deutsche Sprache bestehe, der man sich im Schreiben 
und Sprechen anschließe 'idque fit potissimum in aula Caesarea, 
cuius multa politissima scripta extant’. Noch Sattler in der 
Orthographey 1607 findet die rechte deutsche Sprache am kais. 
Hof, daneben aber auch in reichsfürstlichen Kanzleien, wie der säch
sischen und brandenburgischen, und in reichsstädtischcn; dieser Zusatz 
beweist, daß die Beziehung auch hier nur eine ganz allgemeine 
ist. Auch spätere Grammatiker^ berufen sich auf die Sprache des 
Reiches und die kais. Kanzlei: hier ist aber in erster Linie an die 
Reichsabschicde zu denken, die auch vielfach genannt werden und 
deren Sprache sich, wie gezeigt werden wird. keineswegs mit der 
der kaiserl. Kanzlei deckt.

§ 2.
Die Umgestaltung der Kanzleisprachen des Reiches durch die 

kaiserliche beginnt in den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts. 
Im Allgemeinen werden die fürstlichen Kanzleien, namentlich die

1 R. v. Raumer, Germania 1,160 f. Socin a. a. O. S. 281 f.
2 Gueintz, Zesen, Girbert, Schottel vgl. Socin a. a. O. S. 333 ff. 

Dazu Titzens 2 Bücher von der Kunst hochdeutsche Verse zu machen B. H, 
Cap. 1, 2. 3. Auch Bellin führt die Reichsabschiede unter den Mustern 
guter Sprache an.



kurfürstlichen, rascher assimiliert, während die städtischen länger an 
ihrer Eigenart festhalten. Sehr wesentlich ist es auch, ob die 
Sprache der einzelnen Kanzlei von Hause aus der der kaiserlichen 
nahe steht oder ganz verschieden von ihr ist. Von den Unter
schieden, welche um 1500 die Dialekte trennten, war keiner wich
tiger, als die Anteilnahme oder Nichtanteilnahme des Dialektes an 
der Verbreiterung der alten i, ü, iu zu ei, au, eu. Vom bair.- 
österr. Sprachgebiet aus war die Verbreiterung schon vorgedrungen 
nach Schwaben und denr östlichen Mitteldeutschland, Ostfranken. 
Böhmen, Schlesien und zuletzt Meißen. Dagegen hielten noch am 
Alten fest die alemannischen Lande (Schweiz, Oberrhein, Elsaß), 
der Mittel- und Niederrhein, Hessen, Thüringen. Die Einwirkung 
der kaiserlichen Kanzleisprache zeigte sich in diesen Gebieten, deren 
Volksdialekt z. T. noch jetzt den alten Vokalismus festhält, zunächst 
darin, daß die Diphthonge in den Schriftgebranch eingeführt wurden. 
Dazu kam dann noch Anderes: die Aufgabe des ou und öu, die 
Zurückdrängung von o für ä, die Durchführung der Lautverschie
bung, soweit sie gemeinobd. ist (doch blieb p für b im Md. be
schränkt), die Regelrmg der Verbalflerion (3. Plur.), die Einführung 
von Formen wie gtcen, stcen. Vieles andere, was der kaiserlichen 
Kanzleisprache eigen ist, wurde nie allgemein lind manche Diffe
renzen, wie ü und u, stück und stuck, glauben und gleubcn 
erhielten sich noch lange. Doch dies wurde geringer angeschlagen, 
man glaubte, die in der Hauptsache übereinstimmenden Sprachen, 
die unter Einfluß der kais. Kanzleisprache stehen (vgl. in der 
Saxonia des Albert Krantz 1517 die Wendung 'superiores Ger- 
mani et qui curiam sequuntur regis Romanorum’), als eine 
Einheit betrachten zu dürfen und faßte sie als „gemeines Deutsch" 
zusammen. Das schloß indes das Bestehen von mancherlei sprach
lichen Gegensätzen nicht aus. Wir finden dieselben nicht allein bei 
Schweizern gegenüber der Sprache des Reiches, sondern auch bei 
Elsässern unb Franken gegenüber der schwäbischen, bei Baiern und 
anderen Oberdeutschen gegenüber der meißnischen Sprache. Für 
die landschaftliche Schriftsprache begegnet dann die Bezeichnung,


